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1. Meilensteine in der Förderperiode 2021 - 2027 NiSE

2. Voraussetzungen für Antragsstellung

3. Unterlagen zum Gebietsantrag

1. Gebietsantrag Teil I – Förderportal

2. Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156

3. GIHK und Anlagen

4. Hinweise und Erfahrungen aus Förderperiode 2014 - 2020

5. Fragen aus den Workshopterminen

6. Kontakt



1. Meilensteine in der Förderperiode 2021 - 2027 NiSE

Folie 4

3. Februar 

2023

Juli 2023 in 202527.02.2023 -

31.03.2023 

August 2023 in 2023/2024

Workshop zum Gebietsantrag

II. Quartal 2028 30.09.2028



2. Voraussetzungen für Antragsstellung

Workshop zum Gebietsantrag Folie 5

a) Beratungen zum GIHK Kommune – SMR – (SAB)

b) GHIK-Leitfaden des SMR

c) FAQ zum GIHK des SMR (Stand: 01.02.2023)

d) Vereinbarung zwischen SMR und Kommune

- spätestens ein Tag vor Antragstellung mit SMR abzuschließen

- Link zur Vereinbarung auf Internetseite des SMR: 

https://www.bauen-wohnen.sachsen.de/download/Vereinbarung_SMR_und_Stadt.pdf



3. Unterlagen zum Gebietsantrag
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3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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Nutzerzugang

- i.d.R. bereits ein Nutzeradministrator innerhalb der Kommune (z.B. aus Digitalpakt-Programmen) 

 dieser muss Sie als neuen Nutzer hinzufügen

- nur Nutzer können zu gegebener Zeit Gebietsantrag stellen

- Ihr Nutzeradministrator kann Ihnen auch die Berechtigung für andere Vorhaben der Kommune erteilen, 

genauso wie er anderen Nutzern die Berechtigung für Ihr Vorhaben erteilen kann.

- Nutzeradministrator kann mit SAB-Vordruck 66000 beantragt werden 

(Download unter www.sab.sachsen.de)

- Förderportal-Handbuch für Kunden 

(https://www.sab.sachsen.de/publikationen/handbuch-f%C3%B6rderportal-f%C3%BCr-kunden_final.pdf)

http://www.sab.sachsen.de/


3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Vorhaben erstellen: Fördergegenstand „FRL 

Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung –

Gebietsantrag“

- Angabe der „Daten zum Vorhaben“



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Vorhabensort

- Einwohnerzahl der gesamten Stadt/ Gemeinde und des 

Fördergebietes jeweils zum Stichtag 31.12.2021

- Vorhabenszeitraum

- Vorhabensbeginn frühestens mit Antragseinreichung

- Vorhabensbeginn ist Erteilung des Zuschlages bzw. 

Auftrages

- Entwicklung des GIHK gilt nicht als Vorhabensbeginn

(wenn nicht alleiniger Zweck des Vorhabens)



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Kommunale Beschlussfassung

- Zusätzliche inhaltliche Angaben

- Angaben zu Ergebnisindikatoren (weitere Hinweise siehe 

Folie 33)

- 2020: Startwert

- 2024: Etappenziel

- 2029: Zielwert

- Besucher von kulturellen Einrichtungen:

- keine Maßnahme geplant – Wert „null“ eintragen

- Maßnahme geplant, aber nicht umgesetzt – Wert „null“ in  

Sachberichten erfassen



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Angaben zu „Ausgaben und 

Finanzierung“

- Ausgaben des Vorhabens



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Finanzierung des Vorhabens

- bei „EFRE-Mittel je Handlungsfeld“ nur EFRE-Mittel 

erfassen

- Interventionssatz beachten (50% stärker entwickelte 

Region, 60% Übergangsregion)



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Angaben zu „Kommunikation“



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal

Workshop zum Gebietsantrag Folie 14

- Angaben zu den „Erklärungen“

- EU-Grundrechtecharta

- Antragsstellung bis 15.03.: SAB-Vordruck 0350 

unterschreiben und im Förderportal hochladen 

(auf SAB-Webseite verlinkt)

- Antragsstellung ab 15.03.: Eigenerklärung mit 

Antragsstellung im Förderportal



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Programmspezifische Erklärung



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Subventionserhebliche Tatsachen



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Hochladen der „Anlagen“

- Gebietsantrag Teil II (siehe ab Folie 20)

- Links zum GIHK verweisen auf Webseite des SMR



3.1 Gebietsantrag Teil I – Förderportal
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- Einreichung des Antrags

- Antrag, Anlage A und Checkliste können als pdf

heruntergeladen werden

- Vordruck 62156 und erstellter Antrag im 

Förderportal müssen jeweils ausgedruckt, 

unterschrieben und wieder hochgeladen werden

- bei unvollständigen/ fehlenden Angaben kann 

Antrag nicht eingereicht werden

- Hinweis, welche Daten fehlen



3. Unterlagen zum Gebietsantrag
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3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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- im Förderportal verlinkt

- mit Dienstsiegel und Unterschrift hochladen

- Einreichung des Antrags vor dem Hochladen nicht möglich



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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Angaben zum Gebiet

- Art/ Lage des Gebietes

- Fläche in ha

- Überlagerung mit Städtebau-

fördergebieten

- Kreuz bei entsprechendem 

Programm

- Kreuz bei „geplant“ bedeutet 

Antragsstellung in Zukunft 

- Kreuz bei „beantragt“ bedeutet 

Antragsstellung im Januar 2023



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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- geplante Kombination (Gebietsüberlagerungen) mit ESF PLUS

- zutreffende Synergien bei Einzelvorhaben im 

Vorhabenblatt darstellen

- Gebietsstrukturen

- Begründung durch Verweis auf Seite/ Ziffer im GIHK

- Bevölkerungsentwicklung

- 2000 bis 2022 als Differenz

- Prognose 2035 als absolute Zahl

- Prognose der Bevölkerungsentwicklung im Konzept 

darzulegen (GIHK-Leitfaden, Punkt 3)

- schlüssige Herleitung dokumentieren



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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Nachweis der Benachteiligung des Gebietes

- statistische Daten sollten nicht älter sein als 

31.12.2020, Stichtag 31.12.2021 wird angestrebt

- Vergleichsangabe (Stadt oder Freistaat)

- vorrangig Vergleich des Gebietes mit 

Gesamtstadt

- Vergleich mit Freistaat (bei einzelnen oder allen 

Werten), wenn keine anderen Daten vorhanden 

bzw. aufgrund des Gebietsumgriffes anderer 

Vergleich nicht sinnvoll erscheint

- Bevölkerungsstruktur nach Altersklassen



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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- entweder Angaben zur sozialen 

Benachteiligung oder zum Anteil 

Empfänger SGB II ausfüllen

- Angaben in Prozent



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156

Workshop zum Gebietsantrag Folie 25

- Anteil Gebäudeleerstand in Prozent

- Anteil energetisch nicht/ unzureichend sanierter Gebäude 

in Prozent

- Zu- oder Abnahme des Bestands an gewerblichen 

Unternehmen seit 2010 absolut und je tausend 

Einwohner

- Bestand an grüner und blauer Infrastruktur in Prozent



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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- Umweltsituation/ Umweltschäden

- Defizite bei Infrastruktureinrichtungen

- Art und Umfang der Benachteiligung 

stichpunktartig erläutern (keine separate Anlage)



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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Angaben zum GIHK

- Ableitung aus INSEK

- Aktualität INSEK (nach dem 30.09.2012 erstellt 

und von Stadtrat bestätigt)

- Beteiligung von Organisationen/ Einrichtungen an 

Erarbeitung GIHK

- Einwohnerbeteiligung an Erarbeitung GIHK

- stichpunktartige Begründung bzw. Verweis auf 

Seite/ Ziffer im GIHK



3.2 Gebietsantrag Teil II – SAB-Vordruck 62156
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Integrierter Ansatz des Konzeptes

- Einklang mit Zuwendungszweck der Richtlinie

- Maßnahmen aus mindestens zwei Handlungsfeldern

- LEADER-Förderung

- Verbesserung der Lebensqualität unter 

ökologischem Aspekt

- Beteiligung an Ideenfindung, Maßnahmenplanung 

und Konzeptrealisierung



3. Unterlagen zum Gebietsantrag
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3.3 Gebietsbezogenes integrierte Handlungskonzept (GIHK)

Workshop zum Gebietsantrag Folie 30

- Einreichung des Antrags vor dem Hochladen nicht möglich

- Mindestanforderungen an das GIHK gem. Leitfaden

- Leitfaden und Anlagen zum GIHK von SMR bereit gestellt

- vom Stadt- bzw. Gemeinderat beschlossen

- nachträgliches Hochladen des Beschlusses nach Erstellung des Gebietsantrages möglich (Ausschlussfrist 

31.03.2023) 

- maximale Dateigröße beträgt 20 MB

- GIHK über 20 MB: Datei teilen und zweite Hälfte der Datei unter „Vorhabenblatt“ hochladen



3.3 Vorhabenblatt – Anlage 1 zum GIHK
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- im Förderportal verlinkt

- für jedes geplantes Einzelvorhaben einzureichen

- möglichst jedes Vorhabenblatt als einzelne Datei hochladen

- ein Antrag für alle nichtinvestive Maßnahmen (siehe II. Nr. 3. Buchstabe l) der 

Richtlinie) pro Gebiet

- für vollständigen Antrag erforderlich

- Eingebundene Akteure: tatsächlich handelnde Beteiligte, die an Umsetzung von 

Einzelvorhaben mitwirken (Abgrenzung zur klassischen Bürgerbeteiligung)



3.3 Kosten- und Finanzierungsplan – Anlage 2 zum GIHK 
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- im Förderportal verlinkt

- für vollständigen Antrag erforderlich

- Excel-Datei vor Upload in pdf umwandeln

- Excel-Datei an service_staedtebau@sab.sachsen.de

- Beträge in TEUR

- Spalten C, E und F müssen nicht zwingend ausgefüllt werden

- in Spalten J bis R werden förderfähige Ausgaben betrachtet

- ohne Berücksichtigung von Städtebaufördermitteln einreichen (voller Eigenanteil (25% bzw. 30%) 

entsprechend NiSE-Förderung)

- zusätzliche Datei einreichen, wenn KFP bereits mit Städtebaufördermitteln erstellt 



3.3 Übersicht zu den Output- und Ergebnisindikatoren –

Anlage 3 zum GHIK
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- Hinweisblatt im Förderportal verlinkt

- Ergebnisindikatoren beziehen sich auf das Gebiet

- Ermittlung der Ausgangs- und Zielwerte ist zu dokumentieren (nach Aufforderung bei SAB vorzulegen)

- Angabe von Ausgangs- und Zielwert zur Antragsstellung

- möglichst realistische Zielwerte

- Berichterstattung jährlich im Rahmen der Sachberichte (Istwert)

- Istwert nähert sich dem Zielwert an

- Nachweise

- Quelle für Ausgangs- und Zielwert

- formlose Herleitung des Zielwertes



4. Hinweise und Erfahrungen aus Förderperiode 2014 - 2020
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Vergabe von Aufträgen

- Grundsatz: jedes Vergabeverfahren von Beginn an fortlaufend und vollständig dokumentieren, 

unabhängig von Auftragswert, Auftragsgegenstand und gewählter Vergabeart

- Binnenmarktrelevanz (eindeutig grenzüberschreitendes Interesse): 

- Bewertung vor Beginn der Auftragsvergabe

- Dokumentation mit Begründung erforderlich

Publizitätspflichten

- neuer Leitfaden (https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_de.pdf)

- EU-Rahmenrichtlinie (Punkt 7 der Nebenbestimmungen)

- Logokombination aus EU- und Landeslogo

Vereinfachte Kostenoptionen (VKO)

- neues Verfahren für Vorhaben bis einschließlich 200.000 Euro Ausgaben/ Kosten

- themenbezogener Workshop folgt



5. Fragen aus den Workshopterminen
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Müssen alle Anträge zu den Einzelvorhaben zwingend bis zum 31.12.2024 vorliegen?

In Anbetracht der engen Zeitplanung bis zum Programmabschluss müssen Einzelanträge bis zum 31.12.2024 

vorliegen, damit die Umsetzung realistisch bleibt. Bereits mit dem Gebietsantrag sollten relativ belastbare Kosten 

für die Einzelvorhaben vorliegen und diese soweit vorbereitet sein. 

Wird es für den Fördergegenstand II, 3 b) „kommunaler KU-Fonds“ eine Richtlinien-Vorgabe des SMR 

geben? 

Wie schon in Förderperiode 2014-2020 wird das SMR Mindestanforderungen für die kommunalen Richtlinien 

vorgeben, diese sind derzeit in Arbeit und werden vom SMR den Kommunen zur Verfügung gestellt.

Wird eine gesonderte Bestätigung der Kommune zum Nachweis gemäß VI, 1a) FRL erwartet (Ausgaben sind 

Bestandteil des Haushaltsplans)? 

Mit dem Beschluss des GIHK, einschließlich den dort aufgeführten Kosten, gilt der Nachweis gemäß VI, 1a) FRL 

als erbracht. Die Übernahme von möglichen Folgekosten für Einzelvorhaben ist im Rahmen der 

Einzelantragstellung mittels Erklärung mit Unterschrift des Bürgermeisters nachzuweisen.



5. Fragen aus den Workshopterminen
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In der Richtlinie Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung 2021 bis 2027 unter Punkt IV 4. cc) ist erst mit der 

Endfassung aufgenommen worden, dass im GIHK darzulegen ist, wie die Einwohnerinnen und Einwohner 

bei der Umsetzung der Einzelvorhaben beteiligt werden sollen. Diese Anforderung ist im GIHK-Leitfaden 

nicht abgebildet und wurde deswegen bei Erstellung des zwischenzeitlich beschlossenen GIHK nicht 

einbezogen. Wie kann der Anforderung der Richtlinie dennoch Genüge getan werden? 

Im Rahmen der Gebietsantragstellung stellen Sie bitte auf den Vorhabenblättern mindestens dar, ob die 

Einwohnerinnen und Einwohner an der Umsetzung einer Einzelmaßnahme beteiligt waren bzw. werden sollen. 

Mit der Beantragung der Einzelmaßnahme konkretisieren Sie bitte, in welcher Form die Beteiligung erfolgt ist.

Wenn Daten zur Benachteiligung nicht quantitativ vorliegen und nur verbal ausgeführt werden können, 

reicht dies aus? 

Vorzugsweise sind alle quantitativ darstellbaren Kriterien zu beziffern, diese entsprechen auch den 

Pflichtangaben im GIHK gemäß Leitfaden. Sollten Sie keine Möglichkeit der quantitativen Darstellung haben 

(Zahlen liegen nicht vor bzw. können dem GIHK nicht entnommen werden), wird die Bewilligungsbehörde 

anhand Ihrer verbalen Darstellungen prüfen, ob die Fördervoraussetzungen dennoch erfüllt sind.



5. Fragen aus den Workshopterminen
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Muss die Herleitung der Daten zur Benachteiligung mit dem Gebietsantrag eingereicht werden?

Die Herleitung muss dokumentiert werden und auf Anforderung bei der SAB vorgelegt werden.

Müssen alle Werte im Gebietsantrag Teil II Punkt 2.a bis i ausgefüllt werden? 

Eine Benachteiligung liegt laut FRL NiSE Nummer IV 3. vor, wenn mehr als die Hälfte der quantifizierbaren 

Kriterien mit mindestens 5 Prozent vom Vergleichsmaßstab abweichen. Insofern ist es im Ausnahmefall, wenn 

zum Beispiel keine Daten zu einem Datenfeld vorhanden sind, möglich das Feld leer zu lassen. Die 

Benachteiligung sollte sich aus den übrigen Angaben eindeutig ableiten lassen. 

Wie ist das Kriterium „unzureichend energetisch saniert“ zu werten, welche Maßstäbe werden dabei 

herangezogen?

Was nicht den aktuellen Vorgaben (z.B. EnEV) entspricht, gilt als unzureichend energetisch saniert. 

Diesbezügliche Angaben im GIHK sind nachvollziehbar und plausibel zu begründen bzw. herzuleiten.



5. Fragen aus den Workshopterminen
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Welche Stichtage sind bei den statistischen Daten zu beachten? 

Im Gebietsantrag Teil I (Erfassung im Förderportal) werden die Einwohner des Gebietes und der Stadt 

abgefragt. Diese Daten benötigen wir für die Beurteilung der Antragsberechtigung im Hinblick auf die 

Mindesteinwohnerzahl von 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner entsprechend FRL NiSE Nummer IV 2. und 

zur Ableitung des Budgets. Für diese Daten beziehen Sie sich bitte auf den 31.12.2021. Falls im Einzelfall die 

Daten für das Gebiet nicht zum Stichtag 31.12.2021 vorliegen, sollte dieser Wert nicht älter sein als zum Stand 

31.12.2020.

Die statistischen Daten im Gebietsantrag Teil II zur Bewertung der Benachteiligung ihres Gebietes sollten 

sich auf den 30.12.2021 beziehen. Hier ist es aber möglich, auf einen Datenstand nicht älter als zum 

30.12.2020 abzustellen. 

Der Ausgangswert für die Ergebnisindikatoren sollte nicht älter sein als zum Stand 31.12.2020.



5. Fragen aus den Workshopterminen
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Fragen zu Einzelvorhaben

Wie ist mit der Änderung der Maßeinheit zum Indikator Nummer 5 (Anlage 3 zum GIHK des SMR) 

umzugehen?

Es handelt sich hierbei um einen der Outputindikatoren für den Fördergegenstand II, 3 l) FRL „nichtinvestive 

Einzelmaßnahmen zur Programmdurchführung“ (als ein zusammengefasstes Einzelvorhaben). Im Rahmen der 

Gebietsantragstellung ist dieser somit noch nicht zwingend anzugeben.

NiSE ist in der neuen EFRE Förderperiode dem politischen Ziel 5 „Ein bürgernäheres Europa“ zugeordnet und 

die Bürgerbeteiligung einer der wichtigsten Aspekte. Dem tragen die FRL NiSE und der Leitfaden zum GIHK 

Rechnung. Auch in den Beratungen des SMR zum GIHK wurde die Wichtigkeit der Bürgerbeteiligung und deren 

Dokumentation herausgestellt. Die Angabe sollte entsprechend des Leitfadens zum GIHK unter Punkt 1.1. 

bereits dokumentiert sein. Deshalb übertragen Sie bitte diese Werte der Bürgerbeteiligung bei 

Einzelantragstellung im Fördergegenstand II; 3 f) zusätzlich zu den institutionellen Interessenträgern in das 

Antragsformular. Erfassen Sie die beteiligten Bürger und die beteiligten Interessenträger bitte zusammen als 

eine Zahl.



5. Fragen aus den Workshopterminen
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Müssen Einzelvorhaben bis 200 TEUR, die in Form der vereinfachten Kostenoption (VKO) abgerechnet 

werden, auch separat beantragt werden?

Für jedes Einzelvorhaben muss ein separater Einzelantrag vorgelegt werden, unabhängig von der Kostenhöhe 

und ob VKO gewährt werden kann.

Müssen bei Einzelvorhaben bis 200 TEUR Vergabevorschriften eingehalten werden?

Die Vergabevorschriften gelten für alle Einzelvorhaben, unabhängig davon ob VKO gewährt werden kann.

Gilt eine Objektplanung bis Lph 4 als förderunschädlich?

Eine für die Antragstellung der Einzelvorhaben notwendige Planung gilt als förderunschädlich. Näheres dazu 

wird in den „FAQ Einzelvorhaben“ erörtert, welche noch zu publizieren sind. Unabhängig davon sollte der 

Antragsteller das Kostenrisiko vor Antragstellung berücksichtigen, da nicht immer und/ oder vollumfänglich eine 

Kostenbewilligung erfolgt.



Workshop zum Gebietsantrag Folie 41

- Ihr Förderportalzugang

- Fragen an service_staedtebau@sab.sachsen.de

- Gruppenleitung 

Ina Kupfer

0351 4910 4230/ ina.kupfer@sab.sachsen.de  

Kerstin Ruhner

0351 4910 4223/ kerstin.ruhner@sab.sachsen.de 

6. Kontakt



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


